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Kapitel 1.6
Übergangsvorschriften
Verschiedenes

[Übergangsfrist ADR]

Sofern nichts anderes vorgeschrieben ist, dürfen Stoffe und Gegenstände des ADR bis zum 30. Juni
2019 nach den bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Vorschriften des ADR befördert werden.

(gestrichen)

[Klasse-1-Güter Streitkräfte]

Stoffe und Gegenstände der Klasse 1, die den Streitkräften einer Vertragspartei gehören und die vor
dem 1. Januar 1990 in Übereinstimmung mit den damals geltenden Bestimmungen des ADR verpackt
wurden, dürfen nach dem 31. Dezember 1989 befördert werden, sofern die Verpackungen unversehrt
sind und im Beförderungspapier angegeben wird, dass es sich um vor dem 1. Januar 1990 verpackte
militärische Güter handelt. Die übrigen für diese Klasse ab 1. Januar 1990 geltenden Vorschriften sind
zu beachten.

[Klasse-1-Güter bis 1996]

Stoffe und Gegenstände der Klasse 1, die zwischen dem 1. Januar 1990 und dem 31. Dezember 1996
in Übereinstimmung mit den während dieses Zeitraums geltenden Vorschriften des ADR verpackt wur-
den, dürfen nach dem 31. Dezember 1996 befördert werden, sofern die Verpackungen unversehrt sind
und im Beförderungspapier angegeben wird, dass es sich um Güter der Klasse 1 handelt, die zwischen
dem 1. Januar 1990 und dem 31. Dezember 1996 verpackt wurden.

(bleibt offen)

[IBC bis 2001]

Großpackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2003 gemäß den bis zum 30. Juni 2001 geltenden Vor-
schriften der Rn. 3612 (1) gebaut wurden und nicht den ab 1. Juli 2001 geltenden Vorschriften des Ab-
satzes 6.5.2.1.1 hinsichtlich der Zeichenhöhe der Buchstaben, Ziffern und Symbole entsprechen, dürfen
weiterverwendet werden.

[Baumusterzulassung PE-Umschließungen bis 2004]

Baumusterzulassungen für Fässer, Kanister und Kombinationsverpackungen aus hochmolekularem
oder mittelmolekularem Polyethylen, die vor dem 1. Juli 2005 gemäß den bis zum 31. Dezember 2004
geltenden Vorschriften des Absatzes 6.1.5.2.6 ausgestellt wurden, jedoch nicht den Vorschriften des
Unterabschnitts 4.1.1.21 entsprechen, bleiben bis 31. Dezember 2009 gültig. Alle Verpackungen, die
auf der Grundlage dieser Baumusterzulassungen gebaut und gekennzeichnet wurden, dürfen bis zum
Ablauf ihrer in Unterabschnitt 4.1.1.15 festgelegten Verwendungsdauer weiterverwendet werden.

[Orangefarbene Tafeln]

Noch vorhandene orangefarbene Tafeln, die den bis zum 31. Dezember 2004 geltenden Vorschriften
des Unterabschnitts 5.3.2.2 entsprechen, dürfen weiterverwendet werden, vorausgesetzt, die Vorschrif-
ten der Absätze 5.3.2.2.1 und 5.3.2.2.2, wonach die Tafel, die Ziffern und die Buchstaben unabhängig
von der Ausrichtung des Fahrzeugs befestigt bleiben müssen, werden erfüllt.

(gestrichen)

(gestrichen)

[Baumusterzulassung PE-Umschließungen und -IBC bis 2006]

Baumusterzulassungen für Fässer, Kanister und Kombinationsverpackungen aus hochmolekularem
oder mittelmolekularem Polyethylen und für Großpackmittel (IBC) aus hochmolekularem Polyethylen,
die vor dem 1. Juli 2007 gemäß den bis zum 31. Dezember 2006 geltenden Vorschriften des Abschnitts
6.1.6 a) ausgestellt wurden, jedoch nicht den ab 1. Januar 2007 geltenden Vorschriften des Unter-
abschnitts 6.1.6.1 a) entsprechen, bleiben weiterhin gültig.
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(gestrichen)

(gestrichen)

[IBC Weiterverwendung (Vibrationsprüfung)]

Großpackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2011 nach einer Bauart gebaut wurden, welche die Vibrati-
onsprüfung des Unterabschnitts 6.5.6.13 nicht bestanden hat oder zum Zeitpunkt der Durchführung der
Fallprüfung nicht den Kriterien des Absatzes 6.5.6.9.5 d) entsprechen musste, dürfen weiterverwendet
werden.

[IBC Weiterverwendung (Stapellast-Kennzeichnung)]

Großpackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2011 gebaut, wiederaufgearbeitet oder repariert wurden,
müssen nicht mit der höchstzulässigen Stapellast gemäß Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet sein. Derarti-
ge Großpackmittel (IBC), die nicht gemäß Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet sind, dürfen nach dem
31. Dezember 2010 weiterverwendet werden, müssen jedoch gemäß Absatz 6.5.2.2.2 gekennzeichnet
werden, wenn sie nach diesem Zeitpunkt wiederaufgearbeitet oder repariert werden.

Zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2016 gebaute, wiederaufgearbeitete oder repa-
rierte Großpackmittel (IBC), die gemäß den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des Ab-
satzes 6.5.2.2.2 mit der höchstzulässigen Stapellast gekennzeichnet sind, dürfen weiterverwendet wer-
den.

(gestrichen)

(gestrichen)

(gestrichen)

(gestrichen)

(gestrichen)

(gestrichen)

[Kombinations-IBC vor 1.7.2011]

Innenbehälter von Kombinations-IBC, die vor dem 1. Juli 2011 hergestellt wurden und in Übereinstim-
mung mit den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vorschriften des Absatzes 6.5.2.2.4 gekennzeich-
net sind, dürfen weiterverwendet werden.

[Feuerlöschgeräte vor 1.7.2011]

Feuerlöschgeräte, die vor dem 1. Juli 2011 gemäß den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vorschrif-
ten des Unterabschnitts 8.1.4.3 gebaut wurden, dürfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)

(gestrichen)

[Kennzeichnung/Weiterverwendung von Großverpackungen]

Großverpackungen, die vor dem 1. Januar 2014 hergestellt oder wiederaufgearbeitet wurden und nicht
den ab 1. Januar 2013 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 6.6.3.1 hinsichtlich der Zeichenhöhe
von Buchstaben, Ziffern und Symbolen entsprechen, dürfen weiterverwendet werden. Großverpackun-
gen, die vor dem 1. Januar 2015 hergestellt oder wiederaufgearbeitet wurden, müssen nicht mit der
höchstzulässigen Stapellast gemäß Unterabschnitt 6.6.3.3 gekennzeichnet sein. Solche nicht nach Un-
terabschnitt 6.6.3.3 gekennzeichnete Großverpackungen dürfen nach dem 31. Dezember 2014 weiter-
verwendet werden, müssen jedoch gemäß Unterabschnitt 6.6.3.3 gekennzeichnet werden, wenn sie
nach diesem Zeitpunkt wiederaufgearbeitet werden.

Zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. Dezember 2016 gebaute, wiederaufgearbeitete oder repa-
rierte Großverpackungen, die gemäß den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des Unter-
abschnitts 6.6.3.3 mit der höchstzulässigen Stapellast gekennzeichnet sind, dürfen weiterverwendet
werden.

[Umschließungsmittel als Bestandteil von Geräten/Maschinen vor 1.7.2013]

Vor dem 1. Juli 2013 gebaute Umschließungsmittel, die Bestandteil von Geräten oder Maschinen sind,
flüssige Brennstoffe der UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 und 3475 enthalten und nicht den
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ab 1. Januar 2013 anwendbaren Vorschriften des Absatzes a) der Sondervorschrift 363 des Kapitels 3.3
entsprechen, dürfen weiterverwendet werden.

(gestrichen)

[Weitere Beförderung von Lithiumzellen und -batterien]

Sofern im ADR nichts anderes vorgesehen ist, dürfen Lithiumzellen und -batterien, die nach einem Typ
hergestellt wurden, der den Vorschriften des Unterabschnitts 38.3 des Handbuchs Prüfungen und Krite-
rien, dritte überarbeitete Ausgabe, Änderung 1 oder einer zum Zeitpunkt der Typprüfung anwendbaren
nachfolgenden überarbeiteten Ausgabe und Änderung entspricht, weiter befördert werden.

Lithiumzellen und -batterien, die vor dem 1. Juli 2003 hergestellt wurden und den Vorschriften der drit-
ten überarbeiteten Ausgabe des Handbuchs Prüfungen und Kriterien entsprechen, dürfen weiter beför-
dert werden, wenn alle übrigen anwendbaren Vorschriften erfüllt sind.

[Gefahrzettel vor 31.12.2014]

Gefahrzettel, die den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des Absatzes 5.2.2.2.1.1 ent-
sprechen, dürfen bis zum 30. Juni 2019 weiterverwendet werden.

(gestrichen)

(gestrichen)

[Elektrische Doppelschicht-Kondensatoren vor 1.1.2014]

Vor dem 1. Januar 2014 hergestellte elektrische Doppelschicht-Kondensatoren der UN-Nummer 3499
müssen nicht mit der gemäß Absatz e) der Sondervorschrift 361 in Kapitel 3.3 vorgeschriebenen Ener-
giespeicherkapazität in Wattstunden (Wh) gekennzeichnet sein.

[Asymmetrische Kondensatoren vor 1.1.2016]

Vor dem 1. Januar 2016 hergestellte asymmetrische Kondensatoren der UN-Nummer 3508 müssen
nicht mit der gemäß Absatz c) der Sondervorschrift 372 in Kapitel 3.3 vorgeschriebenen Energiespei-
cherkapazität in Wattstunden (Wh) gekennzeichnet sein.

(gestrichen)

[ADR-Schulungsbescheinigungen vor 1.1.2014]

Vor dem 1. Januar 2014 ausgestellte Bescheinigungen über die Schulung von Fahrzeugführern, die den
ab 1. Januar 2013 geltenden Vorschriften des Absatzes 8.2.2.8.5 hinsichtlich der verwendeten Reihen-
folge für die Darstellung der Daten unter den Punkten 4. und 8., der Farbe (weiß mit schwarzen Buch-
staben) und der Verwendung der Punkte 9. und 10. auf der Rückseite der Bescheinigung als Einführung
zu den Verzeichnissen der Klassen, für welche die Bescheinigung gültig ist, nicht entsprechen, dürfen
bis zum Ende ihrer Gültigkeit weiterverwendet werden.

(gestrichen)

[Schulungsnachweise]

Die Vertragsparteien dürfen bis zum 31. Dezember 2018 weiterhin Schulungsnachweise für Gefahrgut-
beauftragte gemäß dem bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Muster anstelle des den ab 1. Januar
2017 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 1.8.3.18 entsprechenden Musters ausstellen. Diese
Schulungsnachweise dürfen bis zum Ablauf ihrer fünfjährigen Geltungsdauer weiterverwendet werden.

(gestrichen)

(gestrichen)

[Großverpackungen für UN 1950]

Abweichend von den ab dem 1. Januar 2017 geltenden Vorschriften des ADR dürfen Großverpackun-
gen, die gemäß der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Sondervorschrift für die Verpackung L2 der
Verpackungsanweisung LP02 des Unterabschnitts 4.1.4.3 den Prüfanforderungen für die Verpackungs-
gruppe III entsprechen, bis zum 31. Dezember 2022 für die UN-Nummer 1950 weiterverwendet werden.

(gestrichen)
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[Lithiumbatterien in Fahrzeugen]

Die in den Sondervorschriften 388 und 669 des Kapitels 3.3 definierten Fahrzeuge, die vor dem 1. Juli
2017 zum Verkehr zugelassen oder in Betrieb genommen wurden, sowie deren Einrichtungen, die für ei-
ne Verwendung während der Beförderung bestimmt sind, die den bis zum 31. Dezember 2016 gelten-
den Vorschriften des ADR entsprechen, jedoch Lithiumzellen und -batterien enthalten, die den Vor-
schriften des Absatzes 2.2.9.1.7 nicht entsprechen, dürfen in Übereinstimmung mit den Vorschriften der
Sondervorschrift 666 des Kapitels 3.3 weiterhin als Ladung befördert werden.

[Gefahrgutbeauftragte für Absender]

Unternehmen, die an der Beförderung gefährlicher Güter lediglich als Absender beteiligt sind und die
auf Grund der bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Vorschriften keinen Gefahrgutbeauftragten ernen-
nen mussten, müssen abweichend von den ab dem 1. Januar 2019 geltenden Vorschriften des Unter-
abschnitts 1.8.3.1 spätestens bis zum 31. Dezember 2022 einen Gefahrgutbeauftragten benennen.

[Schulungsnachweise für Gefahrgutbeauftragte]

Die Vertragsparteien dürfen bis zum 31. Dezember 2020 weiterhin Schulungsnachweise für Gefahrgut-
beauftragte gemäß dem bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Muster anstelle des den ab 1. Januar
2019 geltenden Vorschriften des Unterabschnitts 1.8.3.18 entsprechenden Musters ausstellen. Diese
Schulungsnachweise dürfen bis zum Ablauf ihrer fünfjährigen Geltungsdauer weiterverwendet werden.

[Möglichkeit weitergeltender Freistellung für Gegenstände]

Die Beförderung von in dieser Anlage nicht näher bezeichneten Maschinen oder Geräten, die in ihrem
inneren Aufbau oder in ihren Funktionselementen gefährliche Güter enthalten und die deshalb der UN-
Nummer 3363, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547 oder 3548 zugeord-
net sind, die gemäß dem bis zum 31. Dezember 2018 geltenden Unterabschnitt 1.1.3.1 b) von den Vor-
schriften des ADR freigestellt war, darf bis zum 31. Dezember 2022 weiterhin von den Vorschriften des
ADR freigestellt werden, vorausgesetzt, es sind Maßnahmen getroffen worden, die unter normalen Be-
förderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern.

[Lithiumzellen/-batterien bis 2019]

Lithiumzellen und -batterien, welche die Vorschriften des Absatzes 2.2.9.1.7 g) nicht erfüllen, dürfen bis
zum 31. Dezember 2019 weiter befördert werden.

Druckgefäße und Gefäße für die Klasse 2

[Druckgefäße bis 1996]

Druckgefäße, die vor dem 1. Januar 1997 gebaut wurden und die nicht den ab 1. Januar 1997 gelten-
den Vorschriften des ADR entsprechen, deren Beförderung aber nach den bis zum 31. Dezember 1996
geltenden Vorschriften des ADR zugelassen war, dürfen nach diesem Zeitpunkt weiterhin verwendet
werden, sofern sie den in den Verpackungsanweisungen P200 und P203 enthaltenen Vorschriften für
die wiederkehrenden Prüfungen entsprechen.

(gestrichen)

[Druckgefäße bis 2002]

Vor dem 1. Januar 2003 gebaute Druckgefäße für Stoffe der Klasse 2 dürfen nach dem 1. Januar 2003
nach den bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften gekennzeichnet sein.

[Druckgefäße nach technischen Regeln]

Druckgefäße, die nach technischen Regelwerken ausgelegt und gebaut sind, die gemäß Abschnitt 6.2.5
nicht mehr anerkannt sind, dürfen weiterverwendet werden.

[Druckgefäße nach Normen]

Druckgefäße und ihre Verschlüsse, die in Übereinstimmung mit Normen ausgelegt und gebaut sind, die
gemäß den zum Zeitpunkt ihres Baus anwendbaren Vorschriften des ADR zu diesem Zeitpunkt anwend-
bar waren (siehe Abschnitt 6.2.4), dürfen weiterverwendet werden, sofern dies nicht durch eine spezi-
fische Übergangsvorschrift eingeschränkt wird.
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